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A) Satzungen, Verordnungen  
und Bekanntmachungen der  
Region Hannover

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Michael Pelzel

An die nachstehende Person

Name:  Pelzel
Vorname(n):  Michael
Geburtsdatum:  09.11.1968
letzte bekannte Anschrift:  Eckernkamp 3,  
 31535 Neustadt a. Rbge.

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
14.05.2025, Aktenzeichen 32.22 H-07795, öffentlich zu-
gestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.22 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Erdgeschoss,
Rendsburger Straße 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 22.05.2025

Der Regionspräsident
Im Auftrag

König

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Robert Schnur

An die nachstehende Person

Name:  Schnur
Vorname(n):  Robert
letzte bekannte Anschrift:  Wilhelm-Heß-Straße 2 C,  
 30890 Barsinghausen   
 (Deutschland)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
08.05.2025, Aktenzeichen 32.22 H-CC6116, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da eine Zu-
stellung an die o. g. Person in das Ausland nicht möglich 
ist/war oder keinen Erfolg verspricht.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.22 – Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Straße 34, 
30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 22.05.2025

Der Regionspräsident
Im Auftrag
Clemente

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Ugur Yildirim

An die nachstehende Person

Name:  Yildirim, Ugur
Vorname(n):  Dohu Transporte
Geburtsdatum:  04.04.1981
letzte bekannte Anschrift:  Hansastraße 28,  
 30952 Ronnenberg

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
13.05.2025 Aktenzeichen 32.22/H-DT5560, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.22 KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Erdgeschoss
Rendsburger Str. 34,
30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 22.05.2025

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Siems

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Dominic Lukas Braun

An die nachstehende Person

Name:  Braun
Vorname(n):  Dominic Lukas
Geburtsdatum:  21.06.1992
letzte bekannte Anschrift:  Danziger Str. 8,  
 30926 Seelze

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
13.05.2025, Aktenzeichen 32.22/H-KC 7228, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.22 KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Erdgeschoss
Rendsburger Str. 34,
30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 22.05.2025

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Hansing

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Tzompanakis Eleftherios

An die nachstehende Person

Name:  Eleftherios
Vorname(n):  Tzompanakis
letzte bekannte Anschrift:  Vörier Straße 5,  
 30952 Ronnenberg   
 (Deutschland)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
08.05.2025, Aktenzeichen 32.22 H-KC6076, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da eine Zu-
stellung an die o. g. Person in das Ausland nicht möglich 
ist/war oder keinen Erfolg verspricht.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.22 – Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Straße 34, 
30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 22.05.2025

Der Regionspräsident
Im Auftrag
Clemente

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Yosdzhan Chutov

An die nachstehende Person

Name:  Chutov
Vorname(n):  Yosdzhan
letzte bekannte Anschrift:  Walsroder Straße 13,  
 30900 Wedemark  
 (Deutschland)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
13.05.2025, Aktenzeichen 32.22 H-SC1906, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.22 – Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Straße 34, 
30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 22.05.2025

Der Regionspräsident
Im Auftrag
Clemente

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Victor Eduardo Gonzaga Freire

An die nachstehende Person

Name: Gonzaga Freire
Vorname(n):  Victor Eduardo
letzte bekannte Anschrift: Jan Zwanenburghof 20 H,  
 1063JL Amsterdam  
 (Niederlande)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
12.05.2025, Aktenzeichen 32.23-bra1521894, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.23 – Team Fahrerlaubnisangelegenheiten 2
3. Stock, Raum Nr. 314,
Hildesheimer Straße 20,
30169 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 22.05.2025

Der Regionspräsident
Im Auftrag

von der Bracke

– – –

u	 Öffentliche Bekanntmachung der Region 
Hannover, Fachbereich Umwelt  
über die Bestellung zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger

Gemäß § 10 Absatz 2 des Gesetzes über das Berufsrecht 
und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk 
(Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG) vom 
26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geändert 
durch Art. 1 G zur Änd. des Schornsteinfeger-Hand-
werksG und der HandwerksO vom 3.4.2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 106), wird die folgende Bestellung zum bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfeger öffentlich bekannt 
gemacht:

• Herr Stefan Riehl wurde mit Wirkung zum 
01.06.2025 für die Dauer von sieben Jahren zum 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den 
Kehrbezirk Nr. 146 der Region Hannover bestellt. 
Der Kehrbezirk Nr. 146 umfasst Stadtteile der Lan-
deshauptstadt Hannover (unter anderem Burg, 
Nordstadt, Hainholz).

Hannover, den 13.05.2025

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Adrych

– – – 
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B) Satzungen und Bekanntmachungen der 
Städte und Gemeinden

1. Stadt Sehnde 

u	 Satzung für das Stadtarchiv Sehnde

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBl. S.111) und § 7 des Geset-
zes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in 
Niedersachsen (Niedersächsisches Archivgesetz) vom 
25. Mai 1993 (Nds. GVBl. S. 129) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 05.11.2004 (Nds. GVBl. S. 66) und §§ 1, 2, 4 
und 5 des niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. 
S. 589) hat der Rat der Stadt Sehnde in seiner Sitzung 
vom 13.02.2025 folgende Satzung beschlossen.

I. Allgemeines

§ 1 
Rechtstellung und Geltungsbereich

(1) Das Stadtarchiv Sehnde ist eine rechtlich unselbst-
ständige öffentliche Einrichtung der Stadt Sehnde.

(2) Die Satzung regelt Zugang, Nutzung und Siche-
rung des Archivgutes der Stadt Sehnde.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Archivgut sind alle in das Stadtarchiv übernomme-
nen, archivwürdigen Unterlagen mit den zu ihrer 
Nutzung nötigen Hilfsmitteln, die in der kommu-
nalen Verwaltung, öffentlichen Stellen und bei 
natürlichen oder juristischen Personen des Privat-
rechts entstanden sind. Zum Archivgut zählt auch 
Dokumentationsmaterial, das vom Stadtarchiv er-
gänzend gesammelt wird.

(2) Archivgut sind alle Unterlagen nach § 2 (1) unab-
hängig von ihrer Speicherungsform. Dazu gehören 
u.a. Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, 
Karteien, Karten und Pläne, Siegel, Münzen und 
Medaillen, amtliche Publikationen und Druck-
sachen, Bild-, Film- und Tondokumente, digitale 
Aufzeichnungen sowie alle anderen Informations-
objekte einschließlich der Hilfsmittel und ergän-
zenden Daten, die für die Erhaltung, Ordnung, Nut-
zung und Auswertung notwendig sind.

(3) Archivreif sind Unterlagen, deren Aufbewahrungs-
fristen abgelaufen sind.

(4) Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein blei-
bender Wert für Gesetzgebung, Rechtsprechung, 
Verwaltung, Wissenschaft, Geschichte, Forschung 
oder die Sicherung berechtigter Belange betroffe-
ner Personen, Institutionen oder Dritter zukommt.

(5) Archivgut ist unveräußerlicher Bestandteil des 
kommunalen Kulturgutes.

§ 3 
Zuständigkeit und Aufgaben

(1) Das Archiv sichert, erfasst und bewertet Unter-
lagen, übernimmt, ordnet und verzeichnet, ver-
wahrt, erhält und erschließt Archivgut und macht 
es gemäß den geltenden Schutzfristen zur Benut-
zung zugänglich.

(2) Erst mit dem Feststellen von Archivreife und Ar-
chivwürdigkeit von Unterlagen, deren Übernahme 
ins Archiv und der Vergabe einer Inventarnummer, 
erfolgt die Widmung zu öffentlichem Archivgut. 
Die Widmung begründet eine hoheitliche Sach-
herrschaft, die durch bürgerlich-rechtliche Verfü-
gungen nicht berührt wird.

(3) Das Archivgut ist auf Dauer sicher zu verwahren 
und in seiner Entstehungsform zu erhalten, solan-
ge keine archivfachlichen Belange dem entgegen-
stehen.

(4) Das Stadtarchiv berät die anbietungspflichtigen 
Stellen der Verwaltung in Sachen Schriftgutverwal-
tung und Sicherung von Unterlagen.

(5) Das Stadtarchiv kann zum Zwecke der Dokumen-
tation der Entwicklung der Stadt Sehnde und ihrer 
Ortsteile, u.a. in städtebaulicher und kulturge-
schichtlicher Hinsicht, Unterlagen privater natürli-
cher und juristischer Personen archivieren. Für der-
artiges Archivgut gilt diese Benutzungsordnung 
mit der Maßgabe, dass schriftliche Übergabever-
einbarungen mit den Eigentümern des Archivgu-
tes getroffen werden müssen, die auch zusätzliche 
Regelungen zur Nutzung des Archivgutes enthal-
ten können.

(6) Das Stadtarchiv unterhält eine Archivbibliothek. 
Sämtliche darin enthaltene Publikationen sind dau-
erhafter Präsenzbestand und können bei Nutzung 
des Stadtarchivs vor Ort eingesehen werden.

(7) Das Stadtarchiv unterhält neben dem eigentlichen 
Archivgut archivische Sammlungen (u.a. lokale Zei-
tungen), die der ergänzenden Dokumentation der 
Stadtgeschichte dienen.
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(8) Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Kennt-
nis der Stadtgeschichte und betreibt historische 
Bildungsarbeit u.a. durch Workshops, Führungen 
und Vorträge im Rahmen seiner personellen und 
finanziellen Möglichkeiten.

§ 4 
Übernahme und Sicherung

(1) Das Stadtarchiv entscheidet über die Archivwür-
digkeit der angebotenen Unterlagen aller Prove-
nienzen.

(2) Das Stadtarchiv entscheidet über die Kassation 
nicht archivwürdigen Registratur- und Sammlungs-
gutes.

(3) Die Stadt Sehnde hat die notwendigen organisa-
torischen, technischen und personellen Maßnah-
men zu treffen, um die dauerhafte Aufbewahrung, 
Erhaltung und Benutzbarkeit des Archivgutes zu 
gewährleisten, sowie seinen Schutz vor unbefug-
ter Benutzung, Beschädigung oder Vernichtung 
sicherzustellen.

II. Benutzungsordnung

§ 5 
Benutzungsrecht

Jede Person kann nach Maßgabe des Niedersächsi-
schen Archivgesetzes und im Rahmen dieser Benut-
zungsordnung das im Stadtarchiv verwahrte Archivgut 
zu wissenschaftlichen Zwecken oder bei sonst be-
rechtigtem Interesse nutzen, sofern nicht Gründe der 
Einschränkung oder Versagung entgegenstehen. Ver-
einbarungen zugunsten von Eigentümern Archivguts 
privater Herkunft bleiben unberührt. 

§ 6 
Art der Benutzung

(1) Die Benutzung erfolgt durch
a. persönliche Einsichtnahme im Archiv,
b. mündliche, fernmündliche oder schriftliche 

Auskünfte,
c. Übersendung von Reproduktionen von Ar-

chivgut,
d. Versendung von Archivalien zur Einsichtnah-

me in einem anderen Archiv.

(2) Die übliche Benutzungsart ist die persönliche Ein-
sichtnahme im Stadtarchiv.

(3) Die Versendung von Archivgut zur Einsichtnahme 
in einem anderen hauptamtlich geführten Archiv 
ist nur in Ausnahmefällen möglich. Ein Anspruch 
auf Versendung besteht nicht. Die entstehenden 
Kosten trägt der/die Nutzer*in.

(4) Über die Benutzungsart entscheidet das Stadtar-
chiv unter fachlichen Gesichtspunkten.

§ 7
 Auskünfte, Beratung

(1) Jede/r Nutzer*in hat Anspruch auf Beratung.

(2) Zur Beratung gehören vor allem Hinweise auf Be-
stände bzw. einzelne Archivalien, die für das jewei-
lige Thema relevant sein könnten, sowie die Vorla-
ge der einschlägigen Findmittel.

(3) Schriftliche Auskünfte erstrecken sich vor allem auf 
Hinweise zu Art, Umfang und Zustand der benötig-
ten Archivalien.

(4) Ein Anspruch auf Beantwortung von Anfragen, 
die eine beträchtliche Bearbeitungszeit erfordern, 
oder von wiederholten Anfragen innerhalb eines 
kürzeren Zeitraumes besteht nicht.

(5) Ein Anspruch auf Unterstützung beim Lesen oder 
Übersetzen der Archivalien besteht nicht.

§ 8 
Benutzungsantrag und  

-genehmigung

(1) Der Antrag auf Benutzungsgenehmigung ist 
schriftlich beim Stadtarchiv zu stellen.

(2) Im Benutzungsantrag sind Angaben zur Person 
sowie zum Gegenstand und Zweck der Nachfor-
schungen zu machen. Jede/r Benutzer*in hat sich 
auf Verlangen auszuweisen. 

(3) Die Benutzungsgenehmigung wird durch die Ar-
chivleitung personen- und themenbezogen erteilt 
und gilt nur für das laufende Kalenderjahr.

(4) Die Benutzungsgenehmigung kann unter Bedin-
gungen und mit Auflagen erteilt werden. Als Aufla-
ge kommen dabei insbesondere die Verpflichtung 
zur Anonymisierung von Namen bei einer Veröf-
fentlichung und die Beachtung schutzwürdiger Be-
lange Betroffener oder Dritter in Betracht.

(5) Zu statistischen Zwecken können Daten geneh-
migter Benutzungsanträge, insbesondere über den 
Ablauf der Benutzung und das benutzte Archivgut, 
verarbeitet werden.
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§ 9 
Einschränkungs- und  

Versagungsgründe, Widerruf

(1) Die Benutzung ist durch das Stadtarchiv einzu-
schränken oder abzulehnen, wenn
a. gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen,
b. Grund zu der Annahme besteht, dass dem 

Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder 
eines ihrer Länder oder der Stadt Sehnde we-
sentliche Nachteile entstehen,

c. Grund zu der Annahme besteht, dass schutz-
würdige Belange Dritter entgegenstehen,

d. der Erhaltungszustand, der hohe Wert oder 
der Ordnungszustand des Archivguts sie un-
tunlich erscheinen lässt,

e. ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand 
entstehen würde oder die Anfragenbearbei-
tung auf Grund mangelhafter Angaben des/
der Benutzer*in nicht möglich ist,

f. Archivgut aus dienstlichen Gründen oder we-
gen gleichzeitiger anderer Benutzung nicht 
verfügbar ist,

g. der mit der Benutzung verfolgte Zweck an-
derweitig, insbesondere durch Einsichtnah-
me in Veröffentlichungen oder Reproduktio-
nen, hinlänglich erreicht werden kann,

h. bei früherer Benutzung von Archivgut wie-
derholt oder schwerwiegend gegen die Be-
nutzungsordnung, ergänzende Bestimmun-
gen oder sonstige Verpflichtungen des Stadt-
archivs verstoßen worden ist,

i. es andere dienstliche oder fachliche Gründe 
erforderlich machen.

(2) Die Benutzungsgenehmigung kann widerrufen 
werden, wenn 
a. die Angaben im Benutzungsantrag nicht 

oder nicht mehr zutreffen, 
b. nachträglich Gründe bekannt werden, die zur 

Versagung geführt hätten, 
c. die Benutzerin oder der Benutzer gegen die 

Benutzungsordnung, ergänzende Bestim-
mungen oder sonstige Verpflichtungen des 
Stadtarchivs verstößt.

(3) Bei Einschränkung, Ablehnung und Widerruf sind 
die Gründe mitzuteilen.

§ 10 
Schutzfristen

(1) Das Stadtarchiv orientiert sich an den Regelungen 
des Niedersächsischen Archivgesetzes in der aktu-
ell gültigen Fassung und des Bundesarchivgesetzes 
in der aktuell gültigen Fassung:
a. Archivgut darf erst 30 Jahre nach der letzten 

inhaltlichen Bearbeitung des Schriftgutes ge-
nutzt werden.

b. Archivgut, das besonderen gesetzlichen Ge-
heimhaltungs-, Sperrungs- oder Löschungs- 
oder Vernichtungsvorschriften unterlegen 
hat, darf erst 50 Jahre nach der letzten inhalt-
lichen Bearbeitung genutzt werden.

c. Zu natürlichen Personen geführtes Archivgut 
darf erst 10 Jahre nach dem Tod der jüngs-
ten betroffenen Person genutzt werden. Ist 
der Todeszeitpunkt nicht oder nur mit un-
vertretbarem Aufwand feststellbar, endet 
die Schutzfrist 100 Jahre nach der Geburt. 
Sind weder Tod noch Geburt bekannt, en-
det die Schutzfrist für personenbezogenes 
Archivgut 60 Jahre nach seiner Entstehung. 
Im Übrigen sind die schutzwürdigen Interes-
sen Betroffener, soweit sie ohne besonderen 
Aufwand erkennbar sind, angemessen zu be-
rücksichtigen.

(2) Auf Antrag kann das Stadtarchiv im Einzelfall – nach 
Rücksprache mit der abgebenden Stelle bzw. de-
ren Rechtsnachfolger – eine Nutzung von Archiv-
gut vor Ablauf der Schutzfristen zulassen,
a. wenn die Nutzung zur Erfüllung der Aufgaben 

von Presse und Rundfunk erforderlich ist und 
schutzwürdige Interessen Betroffener durch 
geeignete Maßnahmen hinreichend gewahrt 
werden (gemäß 14.1 der Verwaltungsvor-
schriften zum NArchG vom 24.10.2006), 

b. durch die betroffene Person oder ihren 
Rechtsnachfolger,

c. durch Dritte nach Vorlage einer schriftlichen 
Einverständniserklärung der betroffenen Per-
son oder ihres Rechtsnachfolgers,

d. zu wissenschaftlichen Zwecken (gemäß 14.1 
und 14.2 der Verwaltungsvorschriften zum 
NArchG vom 24.10.2006).

(3) Anträge auf Verkürzung von Schutzfristen für die 
wissenschaftliche Benutzung sind mit genauer 
Bezeichnung des Themas der Arbeit, des in Frage 
kommenden Archivguts und ausführlicher Begrün-
dung schriftlich an das Stadtarchiv zu richten, das 
auch die Vorlage von Empfehlungen fachlich bzw. 
amtlich qualifizierter Personen verlangen kann. Da-
rüber hinaus gilt § 8 (4) entsprechend.

(4) Archivgut, welches schon bei seiner Entstehung 
zur Veröffentlichung bestimmt war, unterliegt kei-
nen Schutzfristen.

§ 11 
Amtliche Benutzung

(1) Die Organisationseinheiten der Stadt Sehnde ha-
ben das Recht der Einsichtnahme in die von ihnen 
selbst oder ihren Rechtsvorgängern abgegebenen 
Archivalien. 
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(2) Sonstige amtliche Benutzung von Archivalien amt-
licher Herkunft, die Benutzungsbeschränkungen 
unterliegen, darf nur im Einvernehmen mit der Or-
ganisationseinheit gestattet werden, aus deren Ge-
schäftsbereich die Archivalien stammen.

§ 12 
Benutzungsverantwortlichkeit

Benutzer*innen haben bei der Verwendung des Archiv-
gutes sowie bei der Verwertung der daraus gewon-
nenen Erkenntnisse die Rechte und schutzwürdigen 
Interessen der Stadt Sehnde sowie die Urheber- und 
Persönlichkeitsrechte Dritter zu wahren. Dies gilt insbe-
sondere für die Fälle, in denen nach § 10 Schutzfristen 
verkürzt worden sind. Verletzt ein/e Benutzer*in diese 
Rechte und Belange, so hat sie oder er dies den Berech-
tigten gegenüber selbst zu vertreten. Auf Verlangen 
sind von der Benutzerin oder dem Benutzer darüber 
schriftliche Erklärungen abzugeben.

§ 13 
Wissenschaftliche Arbeiten,  

Publikationen

(1) Der/Die Benutzer*in ist verpflichtet, dem Stadt-
archiv Sehnde von Arbeiten, die unter wesent-
licher Verwendung dortiger Archivalien verfasst 
wurden, nach Fertigstellung ein Belegexemplar 
unaufgefordert kostenlos zur Verfügung zu stellen; 
dies gilt auch für ungedruckte und nicht veröffent-
lichte Arbeiten (wie z.B. Examensarbeiten). 

(2) Verwendete Archivquellen sind mit genauer Ar-
chivsignatur zu zitieren. 

(3) Vor Benutzung von Belegexemplaren, die nicht zur 
Veröffentlichung bestimmt sind, ist das Archiv ver-
pflichtet das Einverständnis des/der Verfasser*in 
einzuholen.

(4) Das Archiv kann in Ausnahmefällen auf die Überlas-
sung eines Belegexemplars verzichten. Hierzu ge-
troffene Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

III. Arbeit im Benutzer*innenraum

§ 14 
Präsenzpflicht

Archivgut und Bücher aus dem Bestand der Präsenzbi-
bliothek dürfen nur in den dafür bestimmten Räumen 
des Stadtarchivs benutzt werden.

§ 15
Verhalten im Benutzer*innenraum

(1) Das Essen und Trinken ist im Bereich des Nutzer-
arbeitsplatzes sowie allgemein in unmittelbarer 
Nähe des Archivguts nicht gestattet.

(2) Für die Räume des Stadtarchivs besteht ein allge-
meines Rauchverbot (auch E-Zigaretten, Vapes, 
etc.).

(3) Der Gebrauch von Diktier- und anderen Hilfsgerä-
ten ist nur gestattet, wenn andere Benutzer*innen 
sowie das Archivpersonal nicht gestört werden.

§ 16 
Umgang mit Archivalien

(1) Archivgut, Findmittel und Bestände der Präsenz-
bibliothek sind sorgfältig und behutsam zu be-
handeln. Der/Die Benutzer*in ist verpflichtet, die 
innere Ordnung des Archivguts zu bewahren, es 
nicht zu beschädigen, zu verändern oder in seinem 
Erhaltungszustand zu gefährden.

(2) Bei der Feststellung von Störungen in der Reihen-
folge der Schriftstücke innerhalb einer Archiva-
lieneinheit und sonstigen Unstimmigkeiten sowie 
Schäden und Verlusten ist die Archivleitung zu 
unterrichten.

(3) Es ist untersagt, auf dem Archivgut, den Findmit-
teln und den Beständen der Präsenzbibliothek Ver-
merke, Striche oder Zeichen irgendwelcher Art an-
zubringen, sie als Schreibunterlage zu verwenden 
oder sonst irgendetwas zu tun, das ihren bestehen-
den Zustand verändert. 

(4) Während der Einsichtnahme ist für Notizen ein Blei-
stift zu benutzen.

(5) Beim Verlassen des Benutzer*innenraumes sind 
alle ausgehändigten Archivalien wieder an das Ar-
chivpersonal zu übergeben.

§ 17 
Bestellung und Bereitstellung  

von Archivalien

(1) Die Bestellung von Archivalien erfolgt über die 
bereitgestellten Bestellzettel. Dabei ist auf die voll-
ständige Angabe der Signaturen zu achten.

(2) Es besteht kein Anspruch darauf, Archivalien zu 
einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten 
Menge zu erhalten.

(3) Es besteht kein Anspruch auf Vorlage von Origina-
len.

(4) Es besteht kein Anspruch auf Vorlage einer be-
stimmten Anzahl von Archivalien gleichzeitig.

(5) Bestellen städtische Organisationseinheiten, ande-
re Behörden und Privatbenutzer dieselben Archi-
valien gleichzeitig, so haben sie in der genannten 
Folge voreinander den Vorzug. In dringenden Fäl-
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§ 21 
Gebührenreduzierung  

und -befreiung

(1) Die Nutzung des Stadtarchivs zu wissenschaft-
lichen und heimatkundlichen Zwecken sowie im 
Rahmen der schulischen, universitären und beruf-
lichen Ausbildung ist gebührenfrei.

(2) Die amtliche Benutzung sowie Bereitstellung von 
Archivgut oder Reproduktionen davon im Rahmen 
der Amtshilfe ist gebührenfrei.

(3) Die Gebühren können im Einzelfall im öffentlichen 
Interesse reduziert oder erlassen werden. 

(4) Die Gebühren können im Einzelfall reduziert oder 
erlassen werden, wenn die Einziehung eine unzu-
mutbare Härte bedeuten würde.

IV. Inkrafttreten

§ 22 
Inkrafttreten

(1) Die Satzung in dieser Fassung tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die Benutzungsordnung in der 
Fassung vom 19.05.1989 außer Kraft gesetzt.

Sehnde, den 07.05.2025 

 Stadt Sehnde  
L. S.  Kruse
 Bürgermeister

– – –

len können nachgeordneten Benutzern Archivstü-
cke vorübergehend entzogen werden.

(6) Bei Bedarf können Archivalien für eine Fortsetzung 
der Benutzung für einen Zeitraum von vier Wochen 
bereitgehalten werden.

§ 18 
Anfertigung von Reproduktionen

(1) Von den Archivalien können im Rahmen der gege-
benen technischen und personellen Möglichkeiten 
durch das Archivpersonal Reproduktionen ange-
fertigt werden, soweit konservatorische und urhe-
berrechtliche Gründe nicht entgegenstehen und 
sichergestellt ist, dass schutzwürdige Belange Be-
troffener oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.

(2) Bei Akten und Bänden hat sich die Reproduktion in 
der Regel auf Teile solcher Archivalieneinheiten zu 
beschränken.

(3) Die Anfertigung von Reproduktionen durch die Be-
nutzer*innen mit eigenen Geräten bedarf der Ge-
nehmigung durch das Archiv.

(4) Ein Anspruch auf Herstellung von Reproduktionen 
besteht nicht.

IV. Gebührenordnung

§ 19 
Gebühren

Für die Inanspruchnahme der Leistungen des Stadt-
archivs Sehnde werden Gebühren erhoben. Die Höhe 
der Gebühren und die die Gebühren begründenden 
Tatbestände richten sich nach der Verwaltungskosten-
satzung der Stadt Sehnde und dem dazugehörigen Ge-
bührentarif.

§ 20 
Entstehung und Fälligkeit  

der Gebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruch-
nahme durch das Stadtarchiv erbrachter Leistun-
gen und Amtshandlungen. 

(2) Die Gebühren werden durch schriftlichen oder 
mündlichen Bescheid festgesetzt und sind spätes-
tens vierzehn Tage nach der Bekanntgabe der Ge-
bührenfestsetzung an den Schuldner fällig. 
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Region Hannover, 
Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover
Telefon: (0511) 616-46 451
E-Mail: amtsblatt-rh@region-hannover.de
Internet: www.hannover.de

Erscheinungstermin
Nach Bedarf – in der Regel alle 7 Tage donnerstags –
 
Redaktionsschluss
jeweils mittwochs der Vorwoche um 14.00 Uhr

Alle Amtsblätter finden Sie auf:
bekanntmachungen.region-hannover.de
oder scannen Sie den QR-Code

C) Sonstige Bekanntmachungen

Ev.-luth. Kirchenamt Wunstorf

u	 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Hagen für die 
Friedhöfe in Hagen, Nöpke und Borstel vom 
09.11.2025 
– Korrektur zur Ausgabe Nr. 20 vom 15.05.2025 –

§ 6 I. Nr. 7 c) Gebührentarif erhält folgende neue Fas-
sung:

7.  Urnengemeinschaftsgräber:
c)  für Investitionskosten  

– je Grabstelle – 277,– €

– – –
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